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prüfen und weiter, zu entwickeln. Die Studienreform soll ge
währleisten, daß
1. die Studieninhalte auf Bildungsvorlauf orientiert sind 

und so den Studenten breite berufliche Entwicklungs
möglichkeiten eröffnen,

2. die Formen der Lehre und des Studiums den jeweils 
fortgeschrittenen methodischen und didaktischen Er
kenntnissen entsprechen,

3. die Studenten befähigt werden, Studieninhalte wissen
schaftlich selbständig zu erarbeiten und deren Bezug zur 
Praxis erkennen,

4. die fähigsten Studenten ihr Wissen durch die Teilnahme 
an der Bearbeitung von Forschungsaufgaben der Hoch
schule vertiefen können,

5. die Gleichwertigkeit einander entsprechender Hochschul
abschlüsse gewährleistet und die Möglichkeit des Hoch
schulwechsels gefördert wird.

(2) Zur Erprobung von Reformmodellen können besondere 
Studien- und Prüfungsordnungen erlassen werden, die neben 
bestehende Ordnungen treten. Die Erprobung von Reform
modellen soll nach einer festgelegten Frist begutachtet 
werden.

(3) Der Lehrbetrieb in einem neuen Studiengang kann auf
genommen werden, wenn zumindest vorläufige Studien- und 
Prüfungsordnungen erarbeitet und vom zuständigen Minister 
genehmigt sind.

(4) Die Hochschulen treffen die für die Studienform und für 
die Förderung der Hochschuldidaktik notwendigen Maßnah
men.

§7
Koordinierung der Ordnungen 

von Studium und Prüfungen

(1) Land und Bund tragen im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
gemeinsam Sorge für die Behandlung grundsätzlicher und 
struktureller Fragen des Studienangebotes unter Berück
sichtigung der Entwicklung in Wissenschaft, Kunst und in der 
beruflichen Praxis. Sachverständige aus der Berufspraxis sol
len an der Vorbereitung entsprechender Empfehlungen betei
ligt werden.

(2) Das Land trägt innerhalb seiner Zuständigkeit dafür 
Sorge, daß ein international anerkanntes Niveau der Aus
bildung, die Gleichwertigkeit einander entsprechender 
Studienabschlüsse und die Möglichkeit des Hochschulwechsels 
im Geltungsbereich dieser Verordnung durch eine entspre
chende Gestaltung der Studien- und Prüfungsordnungen 
gewährleistet werden.

(3) Bei Studiengängen, die mit einer Hochschulprüfung 
abgeschlossen werden, wirkt das Land mit der bestehenden 
Vertretung der Hochschulen zusammen.

(4) Für die Ausarbeitung und Bestätigung von Studien- 
und Prüfungsordnungen gilt die „Anordnung über die Aus
arbeitung und Bestätigung von Studien- und Prüfungsord
nungen für die Aus- und Weiterbildung an Universitäten und 
Hochschulen vom 5. Juli 1990“.

§8
Studiengänge

(1) Studiengänge können als Direkt-, Fern- oder Abend
studium eingerichtet werden.

(2) Studiengänge führen in der Regel zu einem berufs
qualifizierenden Abschluß. Als berufsqualifizierend im Sinne 
dieser Verordnung gilt auch der Abschluß eines Studien
ganges, durch den die fachliche Eignung für einen beruflichen 
Vorbereitungsdienst oder eine berufliche Einführung ver
mittelt wird. Soweit das jeweilige Studienziel eine berufs
praktische Tätigkeit erfordert, ist sie mit den übrigen Teilen 
des Studiums inhaltlich und zeitlich abzustimmen und in den 
Studiengang einzuordnen.

(3) Die Studienzeiten, in denen in der Regel, bei entspre
chender inhaltlicher Gestaltung des Lehrangebots und der 
Studienordnung ein erster berufsqualifizierender Abschluß 
erworben werden kann, sind in den Prüfungsordnungen 
anzugeben (Regelstudienzeit). Die Regelstudienzeit ist maß
gebend für die Gestaltung der Studienordnung, für die 
Sicherung des Lehrangebots sowie für die Ermittlung und 
Festlegung der Ausbildungskapazitäten und die Berechnung 
von Studentenzahlen bei der Hochschulplanung.

(4) Die Regelstudienzeit bis zum ersten berufsqualifizieren
den Abschluß soll im Direktstudium vier Jahre nur in beson
ders begründeten Fällen überschreiten. An Fachhochschulen 
und in Fachhochschulstudiengängen beträgt die Regelstudien
zeit bis zum Diplom vier Jahre einschließlich integrierter 
Praxisphasen und Prüfungszeiten. Die Regelstudienzeit für 
Studiengänge im Fern- und Abendstudium wird in der 
Prüfungsordnung in Abhängigkeit vom jeweiligen organisato
risch-didaktischen Konzept gesondert bestimmt.

(5) Bei der Festlegung der Regelstudienzeit für den 
jeweiligen Studiengang sind die allgemeinen Ziele des 
Studiums, die besonderen Erfordernisse dieses Studiengangs, 
die Möglichkeiten der Weiterbildung sowie Erfahrungen mit 
bereits bestehenden Studiengängen und vergleichbaren 
Studiengängen im Ausland zu berücksichtigen.

(6) Studenten der Fachhochschulen können ihr Studium an 
einer anderen Hochschule fortsetzen. Die Anerkennung von 
Studien- und Prüfungsleistungen sind zwischen den Hoch
schulen abzustimmen.

(7) Für Absolventen eines Hochschulstudiums können zur 
Vermittlung weiterer vertiefender wissenschaftlicher und 
beruflicher Qualifikationen, insbesondere zur Herausbildung 
des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses, 
weiterbildende Studien verschiedener Formen angeboten 
werden. Die Teilnahme ist keine zwingende Voraussetzung 
für eine Promotion.

(8) Mit der Zustimmung des zuständigen Ministeriums 
können die Hochschulen Studiengänge aufheben oder neue 
Studiengänge einrichten, zu denen Bewerber mit Hochschul
zugangsberechtigung aufgrund einer Eignungsfeststellung der 
Hochschule zugelassen werden. Diese kann sich auch auf 
besondere Vorbildungen oder praktische Fähigkeiten be
ziehen.

(9) Für die Teilnahme an Studiengängen im Fern- und 
Abendstudium werden Gebühren erhoben.

§9
Studienordnungen

(1) Für jeden Studiengang, einschließlich der zu einem 
berufsqualifizierenden Abschluß führenden Studiengänge der 
Weiterbildung, soll die Hochschule eine Studienordnung auf
stellen. Die Studienordnung regelt auf der Grundlage. der 
Prüfungsordnung und unter Berücksichtigung der fachlichen 
und hochschuldidaktischen Entwicklung und der Anforde
rungen der beruflichen Praxis Inhalt und Aufbau des 
Studiums einschließlich einer in den Studiengang eingeord
neten berufspraktischen Tätigkeit. Die Studienordnung sieht 
im Rahmen der Prüfungsordnung Schwerpunkte vor, die der 
Student nach eigener Wahl bestimmen kann; sie soll nach 
Möglichkeit zulassen, Studienleistüngen in unterschiedlichen 
Formen zu erbringen. Die Studienordnung kann vorsehen, daß 
Lehrveranstaltungen für besonders befähigte Studenten 
angeboten werden.

(2) Die für den Studiengang in Betracht kommenden 
Studieninhalte sind so auszuwählen und zu begrenzen, daß 
das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden 
kann. Die Studienordnung bezeichnet Gegenstand und Art der 
Lehrveranstaltungen und der Studienleistungen, die für den 
erfolgreichen Abschluß des Studiums erforderlich sind. Sie 
bestimmt deren Anteil am zeitlichen Gesamtumfang. Der 
Gesamtumfang, der nach Satz 2 erforderlichen Lehrveranstal
tungen ist so zu bemessen, daß dem Studenten Gelegenheit 
zur selbständigen Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes


